
             KLAGENFURT
        INFORMIERT
     
                   HOL DIR DEIN GELD ZURÜCK!
  HOL DIR DEINE ZÄHLPUNKTPAUSCHALE ZURÜCK
 
                     Ob EKG, Kelag oder welcher Netzbetreiber
   Die Netzbetreiber müssen
                       (Ökostrompauschale gesamt 18 Euro) verrechnen
       Diese Zählpunktpauschale  is
 
Bereits seit Dezember 2009 wurden gewisse 
Personengruppen von der Zählpunktpauschale 
befreit. Seit dem zahlen sehr viele 
obwohl sie von dieser Pauschale befreit wären!
 
 
                          Befreit von der Pauschale sind: 
 
1. Bezieher von Sozialhilfe,
2. Bezieher einer Ausgleichszulage
3. Personen, deren Nettoeinkommen
Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt
Einkommen eines im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten 
oder Lebensgefährten mit zu

 

  Stellen Sie also sofort 
       Antrag auf Befreiung
 
    Für weiter Informationen können Sie uns gerne kontaktieren:
 

  Klaus Kotschnig              
 Bezirksobmann des

 BZÖ-Klagenfurt
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HOL DIR DEIN GELD ZURÜCK!
HOL DIR DEINE ZÄHLPUNKTPAUSCHALE ZURÜCK

Ob EKG, Kelag oder welcher Netzbetreiber auch immer!
müssen den Kunden einmal im Jahr die Zählpunktpauschale

(Ökostrompauschale gesamt 18 Euro) verrechnen
Diese Zählpunktpauschale  ist gesetzlich im ÖKO-Stromgesetz verordnet.

2009 wurden gewisse  
Personengruppen von der Zählpunktpauschale  
befreit. Seit dem zahlen sehr viele diese Pauschale  
obwohl sie von dieser Pauschale befreit wären! 

Befreit von der Pauschale sind:  

Bezieher von Sozialhilfe, 
Ausgleichszulage sowie 
Nettoeinkommen den geltenden 

Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt, wobei das 
Einkommen eines im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten 
oder Lebensgefährten mit zu berücksichtigen ist. 

ofort bei Ihrem Netzbetreiber
Antrag auf Befreiung der Zählpunktpauschale.

Für weiter Informationen können Sie uns gerne kontaktieren:

Klaus Kotschnig                         Tel: 0664/537 5547
Bezirksobmann des 

Klagenfurt 
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die Zählpunktpauschale 
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den geltenden 
wobei das 

Einkommen eines im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten 

Ihrem Netzbetreiber den 
Zählpunktpauschale. 

Für weiter Informationen können Sie uns gerne kontaktieren: 

Tel: 0664/537 5547 


